
normen unserer Gesellschaft in Konflikt geraten sind 
und damit hemmend auf die ökonomische Entwicklung 
in unseren sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben und 
auf die Entwicklung der neuen Beziehungen zwischen 
den Menschen einwirken.
Die im Art. 1 StGB festgelegte gesamtstaatliche und 
-gesellschaftliche Aufgabe des Kampfes gegen die Kri
minalität erfordert konkrete Schlußfolgerungen für die 
wissenschaftliche Leitung des gesellschaftlichen Repro
duktionsprozesses in den jeweiligen Verantwortungs
bereichen.
Es kommt jetzt darauf an, durch die weitere Entwick
lung der sozialistischen Produktionsverhältnisse und 
der Produktivkräfte auch noch besser zur Bekämpfung 
der Kriminalität beizutragen.
Von besonderer Bedeutung ist der Ausbau der inner
genossenschaftlichen Demokratie, die Sicherung der 
breiten Mitarbeit, des Mitdenkens und Mithandelns der 
Genossenschaftsmitglieder bei der Planung, Leitung 
und Organisation der genossenschaftlichen Produktion 
in den LPG und den Kooperationsgemeinschaften. Der 
Hauptinhalt der wissenschaftlichen Führungstätigkeit 
in unseren sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben 
muß darin bestehen, unsere Genossenschaftsbäuerinnen 
und -bauern immer besser zu befähigen, den Repro
duktionsprozeß selbst zu planen, zu leiten und zu orga
nisieren. Dadurch'wird der wichtigste Einfluß auf die 
Entwicklung der Persönlichkeit ausgeübt und durch die 
Nutzung der vielen klugen Gedanken der Bauern eine 
hohe Produktion und Rentabilität der Betriebe ge
sichert.
Dabei heißt Entfaltung der sozialistischen Demokratie 
in den LPG nicht nur kollektive Beratung und Be
schlußfassung, sondern sie erfordert vor allem auch 
die klare Abgrenzung der Verantwortung. Die Einzel
leitung und Verantwortung sind Voraussetzungen für 
eine wissenschaftliche Leitung des Reproduktionspro
zesses. Dadurch wird gleichzeitig auf die Beseitigung 
bestimmter begünstigender Faktoren für die Krimina
lität, wie ungenügende Kontrolle, schlechte Lagerwirt
schaft, eingewirkt.
Für die Beseitigung von begünstigenden Faktoren der 
Kriminalität in unseren landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften und Dörfern tragen auch die 
Kommissionen der Vollversammlungen und Vorstände 
eine große Verantwortung. Die einzelnen Kommis
sionen, wie die Revisionskommission, die Ar- 
beits- und Brandschutzkommission, die Kultur- und 
Sozialkommission, müssen noch stärker unter diesem 
Gesichtspunkt wirksam werden: ■*
Indem die Revisionskommission laufend die Tier
bestände, deren Futterversorgung, die Lagerung der 
Futtermittel, Düngemittel, Treibstoffe und Ersatzteile 
sowie deren Sicherung kontrolliert, wirkt sie auf die 
Ordnung und Sicherheit im Betrieb ein. Indem die 
Normenkommission eine gerechte Normung und Ver
gütung der Arbeit in der Genossenschaft mit erarbeitet 
und kontrolliert, werden die Grundlagen für Unzufrie
denheit, gegenseitiges Mißtrauen, Unehrlichkeit als 
begünstigende Faktoren für die Kriminalität beseitigt. 
Indem die Kultur- und Sozialkommission bei der Ent
wicklung eines kulturvollen Lebens in der Gemeinde 
mithilft, wird für die Jugend und alle Dorfbewohner 
eine sinnvolle Freizeitgestaltung entwickelt.
Besondere Bedeutung kommt der Arbeit der Arbeits
und Brandschutzkommissionen in unseren sozialisti
schen Landwirtschaftsbetrieben zu, da gerade auf die
sem Gebiet in einigen Betrieben noch erhebliche Män
gel bestehen.
Die große gesellschaftliche Verantwortung für den 
Kampf gegen die Kriminalität macht es notwendig, die

Kooperation und Zusammenarbeit aller gesellschaft
lichen Kräfte der Gemeinden noch besser zu entwik- 
keln. Es ist erforderlich, daß sich die Ständigen Kom
missionen für Ordnung und Sicherheit der Gemeinde
vertretungen, die gesellschaftlichen Organisationen im 
Dorf sowie die Organe der sozialistischen Landwirt
schaftsbetriebe in enger Zusammenarbeit auf die 
Schwerpunktaufgaben bei der Zurückdrängung der 
Kriminalität in der jeweiligen Gemeinde konzentrie
ren. Dabei sollten die Gemeindevertretungen und ihre 
Räte eine aktive Rolle spielen.

Abgeordneter FRITZ PRELLER, Sprecher der Frak
tion des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes:
Die Gesetzentwürfe sind echter Ausdruck der Macht
ausübung des werktätigen Volkes unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei in der Deutschen De
mokratischen Republik. In unserem sozialistischen 
Staat, den die Gewerkschaften aktiv mitgestalten, sind 
Humanität und Gerechtigkeit zum ersten Mal in der 
deutschen Geschichte zum Prinzip erhoben worden. 
Zum ersten Mal geht in einem deutschen Staat die 
Gesetzgebung unter Führung der Arbeiterklasse vom 
Volke aus.
Unser neues sozialistisches Strafrecht schützt den Frie
den, den sozialistischen Staat, unsere sozialistische 
Menschengemeinschaft, die Volkswirtschaft, das sozia
listische und persönliche Eigentum, d. h. unsere sozia
listischen Errungenschaften, an denen wir alle mit
gearbeitet haben. In einem deutschen Strafgesetzbuch 
wurden erstmals, und zwar auf Vorschlag des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Verletzungen des Ar- 
beits- und Gesundheitsschutzes durch _die für die Ein
haltung dieser Bestimmungen Verantwortlichen unter 
Strafe gestellt. Diese Gesetze sichern, daß jeder Werk
tätige seine Fähigkeiten und schöpferischen Kräfte in 
friedlicher Arbeit für die Vollendung des Sozialismus 
voll entfalten kann. Sie entsprechen damit zutiefst den 
Interessen der Arbeiterklasse und ihrer Gewerkschaf
ten.
Die Gesetzentwürfe zeichnen sich besonders dadurch 
aus, daß nicht das Bestrafen, sondern das Verhüten von 
Straftaten im Vordergrund steht. Obwohl hier die Ver
antwortung in erster Linie bei den staatlichen Leitern 
— d. h. in den Betrieben bei den Betriebsleitern — liegt, 
zeigt sich gleichzeitig der unmittelbare Zusammenhang 
zu unserer gewerkschaftlichen Tätigkeit bei der Ein
flußnahme auf Ordnung und Disziplin im Betrieb, bei 
dem Schutz von Leben und Gesundheit der Werktäti
gen, bei der Achtung der sozialistischen Leitungsprin
zipien in der Arbeit mit den Menschen und bei der 
kameradschaftlichen, vorbeugenden Einwirkung in den 
Arbeitskollektiven. Verletzungen der Arbeitsdisziplin 
und -moral sind manchmal erste Schritte, die zur Kri
minalität führen. Wir halten es daher im Sinne der 
neuen gesetzlichen Bestimmungen für notwendig, 
alle Kräfte für die Durchsetzung von Ordnung, Sicher
heit und Disziplin im Betrieb zu mobilisieren. Dabei 
geht es vor allem auch darum, die volle Ausnutzung 
der Arbeitszeit zu sichern und sich unduldsam mit 
jedem Disziplin- und Moralverletzer auseinanderzu
setzen und entschieden gegen jede Arbeitsbummelei 
und jedes Anzeichen eines asozialen Verhaltens aufzu
treten.
Seit fast 15 Jahren leisten die Konfliktkommissionen 
eine große Überzeugungsarbeit zur Beseitigung der 
Ursachen und begünstigenden Bedingungen von Kon
flikten. Gestützt auf das Vertrauen der Arbeitskollek
tive, helfen sie durch ihre verantwortungsbewußte 
ehrenamtliche Tätigkeit, die Ordnung im Betrieb, die 
Einstellung zur Arbeit, zum sozialistischen Eigentum
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